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III
Jahresabschlüsse 2009 der LVR-Kliniken, des LVR- 

Servicebetriebes Viersen und der LVR-Krankenhaus-
zentralwäscherei, der LVR-HPH-Netze, der LVR-Ju-

gendhilfe Rheinland sowie LVR-InfoKom Bek. des 
Landschaftsverbandes Rheinland –

III.

Jahresabschlüsse 2009 
der LVR-Kliniken, des LVR-Servicebetriebes Viersen und der LVR-Krankenhauszentralwä-

scherei, der LVR-HPH-Netze, der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie LVR-InfoKom 
 

Bek. des Landschaftsverbandes Rheinland –

v. 14.2.2011

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in Ihrer Sitzung am 08.10.2010 die Jahresabschlüsse 
2009 der LVR-Kliniken, des LVR-Servicebetriebes Viersen und der LVR-Krankenhauszentralwä-
scherei, die Jahresabschlüsse 2009 der LVR-HPH-Netze, den Jahresabschluss 2009 der LVR- 
Jugendhilfe Rheinland sowie den Jahresabschluss 2009 von LVR-InfoKom festgestellt und über 
die Verwendung des Gewinns oder die Behandlung des Verlustes wie folgt beschlossen:

 

1. Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-Kliniken, des LVR-Servicebetriebes Viersen und 
der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
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1.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

 

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau weist zum 31.12.2009 einen Jahresüberschuss in Höhe von 
€ 324.358,16 aus. Zusammen mit einem Gewinnvortrag in Höhe von € 236.689,05 und einer Ent-
nahme aus Gewinnrücklagen in Höhe von € 174.591,16 ergibt sich ein Betrag in Höhe von € 
735.638,37. Aus diesem Betrag werden € 155.000,00 wie folgt in die zweckgebundene Rücklage 
eingestellt:

a) € 55.000,00 Mobiliare Ausstattung neurologische Rehabilitation

b) € 100.000,00 Neubeschilderung des Klinikgeländes.

Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 580.638,37 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

1.2 LVR-Klinik Bonn

 

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2009 in Höhe von € 128.387,52, davon Jahresüberschuss zum 
31.12.2009 in Höhe von € 10.510,50 soll für die Zuführung in eine zweckgebundene Rücklage für 
die Finanzierung der Kosten für die Brandschutz- und Asbestmaßnahmen sowie des Umbaus der 
Häuser 18 – 21 verwendet werden.

 

1.3 LVR-Klinik Düren

 

Aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2009 in Höhe von € 310.640,65, davon Jahresüberschuss zum 
31.12.2009 in Höhe von € 190.140,59 wird ein Betrag in Höhe von € 150.000,00 in die zweckge-
bundene Gewinnrücklage eingestellt. Des weiteren wird ein Betrag in Höhe von € 150.000,00 der 
Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von € 10.640,65 wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

 

1.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

 

Von dem Jahresüberschuss zum 31.12.2009 in Höhe von € 674.557,72 wird ein Betrag in Höhe 
von € 500.000,00 in eine Betriebsmittelrücklage bzw. Gewinnrücklage eingestellt. Der verblei-
bende Restbetrag des Bilanzgewinnes zum 31.12.2009 in Höhe von € 3.057.581,91 wird in eine 
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zweckgebundene Rücklage zur Finanzierung des ambulant-tagesklinischen Zentrums (ATZ) auf 
dem Gelände des Universitätsklinikums Düsseldorf eingestellt.

 

1.5 LVR-Klinikum Essen

 

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2009 in Höhe von € 8.262,62 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 

1.6 LVR-Klinik Köln

 

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2009 in Höhe von € 354.094,44, davon Jahresfehlbetrag zum 
31.12.2009 in Höhe von € 79.216,84 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

1.7 LVR-Klinik Langenfeld

 

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2009 in Höhe von € 3.188,66 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 

1.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

 

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2009 in Höhe von € 58.896,68 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 

1.9 LVR-Klinik Viersen

 

Der Bilanzverlust zum 31.12.2009 in Höhe von € 1.528.343,82, davon Jahresfehlbetrag zum 
31.12.2009 in Höhe von € 907.397,82 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

1.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
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Der Bilanzverlust zum 31.12.2009 in Höhe von € 3.824.062,53, davon Jahresfehlbetrag zum 
31.12.2009 in Höhe von € 269.794,23 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

1.11 LVR-Servicebetrieb Viersen

 

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2009 in Höhe von € 2.830,62 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 

1.12 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

 

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2009 in Höhe von € 182.053,94, davon Jahresüberschuss zum 
31.12.2009 in Höhe von € 7.307,40 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

 

2. Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-HPH-Netze

 

2.1 LVR-HPH-Netz Niederrhein

 

Aus dem Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 856.860,02 € wird ein Betrag von 844.158,40 € 
sowie der Bilanzgewinn 2008 in Höhe von 55.841,60 €, insgesamt 900.000,00 € in eine Investiti-
onsrücklage eingestellt. Aus den vorhandenen Gewinnrücklagen wird ein Betrag in Höhe von 
39.297,27 €, entsprechend den Abgängen und Abschreibungen auf das aus Gewinnrücklagen fi-
nanzierte Anlagevermögen, entnommen. Der verbleibende Bilanzgewinn 2009 von 51.998,89 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

2.2 LVR-HPH-Netz Ost

 

Aus dem Bilanzgewinn 2008 und dem in 2009 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 
147.609,80 € wird ein Betrag von 500.000 € der Betriebsmittelrücklage zugeführt und ein Betrag 
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von 1.450,47 € in die Versorgungsrücklage (EFOG) eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 
von 182.714,73 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

2.3 LVR-HPH-Netz West

 

Der Bilanzgewinn 2008 wird ein Betrag von 796,36 € zur Anpassung der Versorgungsrücklage 
(EFOG) an das entsprechende Deckungskapital entnommen und aus dem Jahresüberschuss 
2009 in Höhe von 119.239,77 €wird ein Betrag von 100.000 € der Betriebsmittelrücklage zuge-
führt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2009 in Höhe von 140.750,47 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

 

 

3. Verwendung des Bilanzergebnisses der LVR-Jugendhilfe Rheinland

 

Der Jahresgewinn in Höhe von 5.749,32 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

 

 

4. Verwendung des Bilanzergebnisses von LVR-InfoKom

 

Der Bilanzgewinn des Eigenbetriebes LVR-InfoKom zum 31.12.2009 in Höhe von 30.991,05 Euro 
wird in eine allgemeine Gewinnrücklage eingestellt.

 

 

Die abschließenden Vermerke der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen über die Jah-
resabschlussprüfungen werden nachfolgend wiedergegeben:

 

 

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Abschließender Vermerk der GPA NRW
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Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
Bedburg-Hau. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 23.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – der LVR-Klinik Bedburg-Hau, Bedburg-Hau nach KHG unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezem-
ber 2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwen-
dung der Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über den Prüfungs-
gegenstand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 
nach § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 6 / 43



Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Eibeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfungen bei Ei-
genbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 
erforderlich.

 

Herne, den 10.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen
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LVR-Klinik Bonn

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
Bonn. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 31.03.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LVR-Klinik Bonn, Bonn, 
nach KHG und der GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 
und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht ge-
prüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erwei-
tert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den er-
weiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebricht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die An-
forderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG NRW so-
wie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
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werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, 
Düsseldorf ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

 

Herne, den 10.12.2010
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GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Klinik Düren

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß 3 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
Düren. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 31.03.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LVR-Klinik Düren, Düren 
nach KHG und der GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 
und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht ge-
prüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erwei-
tert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den er-
weiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach 
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt.

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, 
Düsseldorf ausgewertet und ein Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 04.01.2011

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Klinikum Düsseldorf

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klini-
kum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon 
GmbH, Düsseldorf, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 31.03.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.
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„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des LVR-Klinikums Düssel-
dorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, nach KHG und der 
GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 und den entspre-
chend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Prüfbericht geprüft. Durch § 30 
KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung 
erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche 
Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungs-
gegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die An-
forderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG NRW so-
wie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems so-
wie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
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telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
das.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, 
Düsseldorf ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 17.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Klinikum Essen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 14 / 43



 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klini-
kum Essen Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Köln, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 23.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteil.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – des LVR-Klinikums Essen, Essen, nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht des Klinikums für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungs-
gegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwen-
dung der Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Eibeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über den Prüfungsge-
genstand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach 3 
30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Klinikums sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richtes hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Klinikums. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Klinikums und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 28.01.2011

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-
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Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Klinik Köln

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
Köln. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 31.03.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LVR-Klinik Köln, Köln, 
nach KHG und der GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 
und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht ge-
prüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erwei-
tert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs.  1 KHGG NRW. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den er-
weiterten Prüfungsgegenstand nach 3 30 KHGG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach 
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 17 / 43



liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt.

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach §  18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, 
Düsseldorf ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 28.01.2011
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GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Klinik Langenfeld

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
Langenfeld. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.20009 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 31.03.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LVR-Klinik Langenfeld, 
Langenfeld, nach KHG und der GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2009 und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten La-
gebericht geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegen-
stand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebericht 
sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach 
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
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der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, 
Düsseldorf ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 17.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Klinik Mönchengladbach

Abschließender Vermerk der GPA NRW
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Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
Mönchengladbach. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 23.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – der LVR-Klinik Mönchengladbach, Mönchengladbach, nach KHG unter Eibeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 
31. Dezember 2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde 
der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
Zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lagebe-
richts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV so-
wie die Verwendung der Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Eibeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über 
den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 
30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschränkungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ein hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 10.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen
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LVR-Klinik Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
Viersen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Köln, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 23.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – der LVR-Klinik Viersen, Viersen, nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 
geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegen-
stand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die 
Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der För-
dermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand 
nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach 
§ 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
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internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richt hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend da.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 10.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      
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                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik 
für Orthopädie Viersen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, be-
dient.

 

Diese hat mit Datum vom 23.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – der LVR-Klinik für Orthopädie, Viersen, nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungs-
gegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwen-
dung der Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Eibeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über den Prüfungsge-
genstand gemäß § 30 KHGG abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
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unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW wie folgt 
erforderlich.
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„Im Geschäftsjahr 2009 hat die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen einen Jahresfehlbetrag von 
269.794,23 € erzielt. Die Klinik ist bilanziell überschuldet. Der ausgewiesene nicht durch Eigen-
kapital gedeckte Fehlbetrag beträgt 1.677.017,01 €.“

 

Herne, den 22.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Knuth                                                 Westfalen

 

 

LVR-Servicebetrieb Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Ser-
vicebetrieb Viersen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 23.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – des LVR-Servicebetrieb Viersen, Viersen, unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. 
Da der LVR-Servicebetreibe Viersen mit KHG-Fördermittel des Landes NRW gefördertes Anlage-
vermögen erhalten hat, gelten die Prüfungsnormen des § 30 KHGG NRW i. V. m. § 106 GO NRW. 
Diese Vorschriften legen den Prüfungsgegenstand fest. Die Buchführung und die Aufstellung 
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von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der EigVO NRW sowie die Verwendung der Fördermittel liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht anzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichen Sicherheit beurteilt werden 
kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes gemäß 
§ 106 GO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der EigVO NRW und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetrie-
bes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

 

Die Prüfung
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Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 13.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Kran-
kenhauszentralwäscherei. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, be-
dient.
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Diese hat mit Datum vom 23.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – der LVR-Krankenhauszentralwäscherei, Bedburg-Hau, unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 geprüft. Da die LVR-Krankenhauszentralwäscherei KHG-Fördermittel des Landes NRW von 
den LVR-Kliniken erhalten hat, gelten die Prüfungsnormen des § 30 KHGG i. V. m. § 21 
GemKHBVO, der seinerseits auf § 106 GO NRW verweist. Diese Vorschriften legen den Prü-
fungsgegenstand fest. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie 
die Verwendung der Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzuge-
ben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes gem. 
§ 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Krankenhauszentralwäscherei sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-bezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhauszentral-
wäscherei. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhauszentralwäscherei und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Prüfung der zweckentsprechenden, spar-
samen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG hat zu keinen 
Einwendungen geführt.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Die kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 13.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-HPH-Netz Niederrhein

Abschließender Vermerk der GPA NRW
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Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes HPH-Netz 
Niederrhein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bonn, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 05.05.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz Niederrhein (kurz: HPH-Niederrhein) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Einrich-
tung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-Niederrhein. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des HPH-Niederrhein abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO 
NW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 
beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-Niederrhein Anlass zu Be-
anstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-Niederrhein 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Be-
triebsleitung des HPH-Niederrhein sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des HPH-Niederrhein. der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des HPH-Niederrhein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-Niederrhein geben nach unserer Beur-
teilung keinen Anlass zu Beanstandungen.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & 
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 03.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen
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LVR-HPH-Netz Ost

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-HPH- 
Netz Ost. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem  Partner KG, Bonn, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 10.05.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netzes Ost (kurz HPH-Ost) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
sowie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Einrichtung liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-Ost. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
HPH-Ost abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO 
NW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 
beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-Ost Anlass zu Beanstan-
dungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-Ost sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Be-
triebsleitung des HPH-Ost sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 35 / 43



und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des HPH-Ost. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
HPH-Ost und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-Ost geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Be-
anstandungen.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & 
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 03.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-
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Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-HPH-Netz West

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-HPH- 
Netz West. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bonn, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 10.05.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz West (kurz HPH-West) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
sowie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Einrichtung liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-West. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des HPH-West abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO 
NW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-West Anlass zu Beanstandungen geben. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-West sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt.
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Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Be-
triebsleitung des HPH-West sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des HPH-West. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
HPH-West und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-West geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu 
Beanstandungen.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & 
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 03.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      
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                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

 

 

LVR-InfoKom

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Info-
Kom. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Gummersbach, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 29.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht von LVR-InfoKom, Köln, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften sowie den ergänzenden Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
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tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & 
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 19.10.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      
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                                                                       Siegel der

gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

LVR-Jugendhilfe Rheinland

Abschließender Vermerk der GPA NRW

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Ju-
gendhilfe Rheinland. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem § Partner KG, Gummersbach, bedient.

 

Diese hat mit Datum vom 14.06.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht von LVR-Jugendhilfe Rhein-
land, Solingen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen in der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-
geben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. bei 
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der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & 
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

 

Herne, den 10.12.2010

 

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung - Revision

Im Auftrag                                                      

                                                                       Siegel der
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gez.                                                            Gemeindeprüfungs-

                                                                  anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert                                                Westfalen

 

 

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können bis zur Feststellung der Jahresabschlüsse 
2010 während der Dienststunden, von 9.00 bis 15.00 Uhr, beim Landschaftsverband Rheinland, 
Horion-Haus (Dienstgebäude Hermann-Pünder-Straße 1), Zimmer 6.073 eingesehen werden.

 

Köln, den 14.02.2011

 

 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

 

L u b e k
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